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Stand neu: 52. Änderung
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Stand alt: FNP einschl. 1. - 31., 35. - 38., 41. - 49., 50. Teil B und 53. Änderung
                 und Berichtigungen ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Rat der Stadt Sassenberg hat am                   nach § 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, die 
52. Änderung des Flächennutzungsplanes aufzustellen. 
Dieser Beschluß ist am                   ortsüblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am                    gemäß § 3 Absatz 1 
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat vom                    
bis                    gemäß § 4 Absatz 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am                   gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 52. Änd-
erung des Flächennutzungsplanes – Entwurf mit Begründung –  öffentlich auszulegen.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Diese 52. Änderung des Flächennutzungsplanes – Entwurf mit Begründung – hat gemäß § 3 Absatz 2 des 
Baugesetzbuches in der Zeit vom                   bis                   einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde am                    ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gemäß § 4 
Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Sitzung am                   über die 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einschließlich Begründung festgestellt.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Diese 52. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches mit Verfügung 
vom                   genehmigt worden.
Münster, den

                                                                                     Die Bezirksregierung
                                                                                     Im Auftrag :

Die Genehmigung dieser 52. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Absatz 5 des Baugesetz-
buches am                   ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wird die 52. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wirksam.  
Sassenberg, den

Bürgermeister
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Fläche Versorgungsanlagen gem. § 5 (2) Nr. 4 BauGB

Wasserwerk

Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB
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Änderung von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Fläche für Versorgungsanlagen“
mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltung“2

Änderung von „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Fläche für Versorgungsanlagen“
mit der Zweckbestimmung „Wasserwerk“3
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